
Der beste Schutz für Ihre CombiFuel® Anlage

Wer eine CombiFuel® Anlage erwirbt, kann sich über ein besonders zuverlässiges System mit höchsten Qualitätsstandards freuen. Soll-
ten Sie dennoch einmal eine Beanstandung an Ihre CombiFuel® Anlage haben, sind Sie mit der umfassenden CombiFuel® Werksgarantie 
für einen Zeitraum von 2 Jahren / 100'000 km* ab Einbaudatum gegen unerwartete Reparaturkosten abgesichert – europaweit und ohne 
Wenn und Aber.

Die aktuellen Garantiebedingungen (AGB) finden Sie unter www.combifuel.ch und www.combifuel.de

*Entscheidet sich der Kunde während der Laufzeit der zweijährigen CombiFuel® Werksgarantie zum Abschluss einer Garantieverlän-
gerung über den zertifizierten Verkäufer, beginnt die Garantieverlängerung am Tag nach dem zeitlichen Ablauf der Werksgarantie. Sie 
endet nach der entsprechenden Gesamtlaufleistung oder der Dauer der gewählten Garantieverlängerung, je nachdem, was zuerst ein-
tritt. Sie verlängert sich nach Ablauf nicht.

Preise:
Die aktuellen Preise für den Abschluss und die Verlängerung der CombiFuel® Werksgarantie finden Sie bei Ihrem CFT Sales & Service 
Partner.

Die folgenden Komponenten sind unter Berücksichtigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der CombiFuel® Werksgaran-
tie enthalten:
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1 2 3 Anschlussgarantie
Einmalig
verlängerbar

Übertragbar
Garantie ist Fahrzeug 
gebunden

Gültig in Europa
Gleiches Garantie System  
für alle CFT-Händler

2 Jahre
100'000 km

3 Jahre
100'000 km

4 Jahre
120'000 km

5 Jahre
150'000 km

CombiFuel® Werksgarantie •

CombiFuel® – Anschlussgarantie* Optional Optional Optional

Übersicht der CombiFuel® Werksgarantie für Ihr Fahrzeug:

Art.Nr. 001789DEHaftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit
und Vollständigkeit der Informationen. Änderungen vorbehalten.
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